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schulischer Teil der Fachhochschulreife 
Allgemeine Bedingungen 
Einzubringen sind: 

 17 Halbjahresleistungen aus zwei aufeinanderfolgenden Halbjahren der 
Qualifikationsphase mit insgesamt mindestens 85 Punkten 

 davon 11 mit mindestens 05 Punkten 

 (d.h. max. 6 Fehlkurse sind möglich) 
  

Spezielle Bedingungen: 
 zwei Halbjahresergebnisse mit mind. 05 Punkten aus Fächern mit erhöhten 

Anforderungsniveau (Kernfächer auf eA + Profilfach) 

 in zwei Fächern mit erhöhten Anforderungsniveau (Kernfächer auf eA + Profilfach) 
insgesamt mind. 20 Punkte erreicht 

 verpflichtend einzubringen sind jeweils zwei Halbjahresleistungen aus: 
o Deutsch, 
o der fortgeführten Fremdsprache (Englisch, ggf. Französisch), 
o Geschichte 
o WiPo oder Geographie (zwei Ergebnisse aus einem Fach oder jeweils eins aus beiden 

Fächern, dann aber aus verschiedenen Halbjahren) 
o Mathematik 
o einer Naturwissenschaft 
o dem Profilfach 

 sowie jeweils eine Halbjahresleistung aus: 
o Religion oder Philosophie 
o Kunst oder Musik oder Darstellendem Spiel 

Die Differenz zu 17 Leistungen kann mit Halbjahresleistungen aus beliebigen 
Fächern „aufgefüllt“ werden. 
Leistungen mit 0 Punkten können nicht angerechnet werden. 
 

Berechnung der Note der Fachhochschulreife (schulischer Teil) 
 

Berechnung: 
Summe der 17 Halbjahresleistungen = b 
Ergebnispunktzahl =bx19:17 
 

Beispiel 1: überall werden 15 Punkte erreicht: 
Summe (b): 17x15 Punkte = 255 
Ergebnispunktzahl: 255x19:17= 285 

285 Punkte sind die zu erreichende Höchstpunktzahl (Note: 1,0) 
 

Beispiel 2: überall werden 05 Punkte erreicht 
Summe (b):  17x05 Punkte = 85 Punkte 
Ergebnispunktzahl: 85x19:17 = 95 Punkte 

95 Punkte sind die zu erreichende Mindestpunktzahl (Note: 4,0) 

Die genaue Note wird anhand einer Tabelle festgelegt 
 

Berufsbezogener Teil der Fachhochschulreife 
12 Monate Ausbildung, Praktikum, FSJ, etc. (genaue Bestimmungen in  
OAPVO, §38) 


